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RS OGH 1977/6/30 7Ob537/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1977

Norm

ABGB §870 DII

Rechtssatz

Keine ungerechte und gegründete Furcht, wenn mit dem Unterbleiben einer Handlung gedroht wird, deren

Unterlassung im rechtlich freien Belieben des Drohenden steht ( hier: Vergleichsabschluß in Rückstellungsverfahren ).

Entscheidungstexte

7 Ob 537/77
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